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RS OGH 1988/11/22 10ObS199/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.1988

Norm

AnerbenG §14 Abs2

BSVG §140 Abs5

Rechtssatz

Das Fruchtgenußrecht des § 14 Abs 2 AnerbenG steht dem überlebenden Ehegatten schon ab dem Tode des

Erblassers mit allen Konsequenzen der selbständigen eigenverantwortlichen Wirtschaftsführung zu. Bei der

Beurteilung, ob der Witwe ein Anspruch auf Ausgleichszulage zusteht, sind daher ihre zu pauschalierenden

Nettoeinkünfte aus dem landwirtschaftlichen Betrieb und aus der Witwenpension zu berücksichtigen.
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